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Tagtäglich schließen wir als Verbraucher Rechtsgeschäfte mit Unternehmern ab. Da die Verbraucher 

naturgemäß gegenüber den Unternehmern, welche durch ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen den 
Markt diktieren könnten, unterlegen wären, wurde mit Bundesgesetz vom 8.März 1979 das Konsumen-
tenschutzgesetz (KSchG) erlassen. Dieses wurde laufend der wirtschaftlichen Entwicklung angepasst 
und schützt den Verbraucher bei Geschäften zwischen ihm und Unternehmern.  

 

 

Ein Unternehmer kann grundsätzlich den Preis für 
seine Waren oder Dienstleistungen frei kalkulie-
ren. Damit es dem Konsumenten möglich ist, 
durch Preisvergleiche festzustellen, welches Pro-
dukt oder welche Dienstleistung er von welchem 
Unternehmer einkauft, regelt das Preisauszeich-
nungsgesetz mit den dazu ergangenen Verord-
nungen, wie die Information über Preise auszuse-
hen hat und welche Waren oder Dienstleistungen 
verpflichtend ausgepreist werden müssen. 
ό.ǳƴŘŜǎƎŜǎŜǘȊ ǸōŜǊ ŘƛŜ !ǳǎȊŜƛŎƘƴǳƴƎ Ǿƻƴ tǊŜƛǎŜƴ 
PrAG, Fassung vom 31.03.2010, BGBl. Nr. 
мпсκмффнύΦ !ǳǖŜǊŘŜƳ ōŜǎǘŜƘǘ ŘƛŜ ±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎ 
zur Grundpreisauszeichnung (dies ist die Aus-
zeichnung pro Kilo, Liter, Meter, Quadratmeter). 
Für Waren und Dienstleistungen gilt, dass die an-
gegebenen Preise die Umsatzsteuer bereits ent-
halten. 

Seit April 2009 können die Hersteller ihre Produk-
te in beliebigen Mengeneinheiten verkaufen, da 
die standardisierten Packungsgrößen in der EU 
aufgehoben wurden. Es ist daher auf Grund der 
nunmehr unterschiedlichen Inhaltsmengen be-

sonders wichtig, den Grundpreis der Produkte zu 
vergleichen. 

Die Grundpreise werden auf Grund einer Einigung 
der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer 
(Sozialpartnercharta) ab September 2010 in einer 
Schriftgröße von vier Millimeter, die Verkaufsprei-
se in acht Millimeter angegeben werden. 

Was hat der Konsument zu bezahlen, wenn im 
Supermarkt an der Kassa ein höherer Betrag ver-
rechnet wird, als bei der Ware im Regal angege-
ben ist?  

Der Konsument hat zwar nicht das Recht, die Wa-
re um den ausgewiesenen Regalpreis zu erhalten, 
er ist aber auch nicht verpflichtet, die Ware um 
den verrechneten Preis zu nehmen. Er kann den 
Kauf rückgängig machen. Dies gilt auch für unter-
schiedliche Preise bei Schaufensterprodukten 
oder Produkten, die in Werbeprospekten ange-
priesen werden. 

Ausnahme: In Selbstbedienungsläden mit Scan-
nerkassa sieht der Konsument in der Regel den 
tatsächlich verrechneten Preis erst nach Zahlung. 
Dann hat er Anspruch auf den im Regal ange-
schriebenen Preis. 
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Auch bei Dienstleistungen gilt: Wird ein höherer 
Preis verrechnet, als ausgezeichnet ist, ist grund-
ǎŅǘȊƭƛŎƘ ƴǳǊ Řŀǎ αangemessene Entgeltά Ȋǳ ōŜȊŀƘπ
len. Dies gilt auch, wenn der ausgezeichnete Preis 
auf Grund eines einen offensichtlichen Schreib-
fehlers niedriger ist, als der tatsächlich verrechne-
te Preis. 

Da sich nicht immer die Kosten einer Arbeit von 
vornherein sagen lassen, der Konsument jedoch 
wissen will, wie viel er für diese Arbeit bezahlen 
muss, hat er das Recht, einen Kostenvoranschlag 
zu verlangen (Angebot des Unternehmers). Als 
Konsument sollte man auf einen schriftlichen 
Kostenvoranschlag bestehen, da zwar auch 
mündliche Preisvereinbarungen gültig sind, je-
doch im Streitfall leicht ein Beweisnotstand ein-
treten kann.  

Der Unternehmer kann für die Erstellung eines 
Kostenvoranschlages ein Entgelt verlangen. Die-
ses Entgelt hat der Verbraucher jedoch nur dann 
zu bezahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungs-
pflicht hingewiesen wurde (§ 5 KSchG).  

Ein Kostenvoranschlag ist für den Unternehmer 
dann bindend, wenn er im Kostenvoranschlag 
nicht das Gegenteil erklärt.  

Beim verbindlichen Kostenvoranschlag ist der 
Unternehmer an diesen gebunden, auch wenn er 
sich bei der Berechnung geirrt hat, die Arbeit un-
vorhergesehen umfangreicher ist, oder unerwar-
tete Kostensteigerungen aufgetreten sind. 

Unverbindliche Kostenvoranschläge sind entwe-
der ausdrücklich als solche gekennzeichnet 
όαǳƴǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘάΣ αŦǊŜƛōƭŜƛōŜƴŘάύ ƻŘŜǊ ŀǳǎ ŘŜǊ 
Formulierung als solche erkennbar (z.B. 
α!ōƎŜǊŜŎƘƴŜǘ ǿƛǊŘ ƴŀŎƘ bŀǘǳǊƳŀǖάΣ 
α!ōƎŜǊŜŎƘƴŜǘ ǿƛǊŘ ƴŀŎƘ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘŜƳ !ǳŦǿŀƴŘάΣ 
durch Angabe von Zirkapreisen oder Zirkamen-
gen). 

Bei diesen unverbindlichen Kostenvoranschlägen 
sind Unterschiede zwischen Kostenvoranschlag 
und tatsächlicher Rechnung möglich: 

a. ist eine Kostenüberschreitung im Ausmaß 
von ca. 10 bis 15% unvermeidlich und auch 
sachlich gerechtfertigt, dürfen diese Mehr-
kosten in Rechnung gestellt werden. 

b. erweist sich jedoch, dass eine beträchtliche 
Überschreitung des Kostenvoranschlages 
unvermeidlich ist, muss der Unternehmer 
dies dem Besteller unverzüglich anzeigen 
und seine Arbeit vorerst einstellen. Der Be-
steller hat nun die Wahl, die entstehenden 
Mehrkosten zu akzeptieren oder abzuleh-
nen. Akzeptiert er die Mehrkosten, wird der 
Unternehmer die Arbeit fertig stellen. Lehnt 
der Besteller die Mehrkosten ab, kann er 
unter angemessener Vergütung der vom 
Unternehmer bisher geleisteten Arbeit vom 
Vertrag zurücktreten und es wird vom Un-
ternehmer die Arbeit nicht fortgesetzt. Un-
terlässt der Unternehmer jedoch die unver-
zügliche Anzeige der Kostenüberschreitung 
von mehr als 10 bis 15 Prozent an den Be-
steller und fordert die Mehrkosten erst mit 
der Abrechnung in der Rechnung, muss der 
Besteller diese Mehrkosten nicht bezahlen 
όϠ ммтлŀ όнύ !.D.ύΦ 

Will der Konsument während Ausführung der im 
Kostenvoranschlag angebotenen Arbeiten durch 
die beauftragte Firma jedoch zusätzliche Arbeiten 
oder hat er Änderungswünsche, welche nicht im 
Kostenvoranschlag berücksichtigt sind, sind die 
Kosten für diese Arbeiten nicht durch den ur-
sprünglichen Kostenvoranschlag abgedeckt! Da-
her sollte man sich für diese zusätzlichen Arbeiten 
einen neuerlichen Kostenvoranschlag einholen! 

Geht aus dem Kostenvoranschlag nicht eindeutig 
hervor, ob in der vom Unternehmer verlangten 
Endsumme die Umsatzsteuer bereits enthalten ist 
und verlangt der Unternehmer in der Endabrech-
nung nachträglich die Umsatzsteuer, ist der Kon-
sument nicht verpflichtet, diese zu bezahlen. Dies 
deshalb, da grundsätzlich die Preise inklusive Um-
satzsteuer angeschrieben werden müssen (also 
Bruttopreise).  

Aus verschiedenen Gründen will oder kann ein 
Konsument den Kaufpreis bei Übergabe der Ware 
nicht bar bezahlen. Der Handel kommt dem 

KOSTENVORANSCHLAG   

ABZAHLUNGSGESCHÄFTE 
(RATENKAUF) 
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Konsumenten in diesen Fällen entgegen und bie-
tet ihm einen Ratenkauf an.  

Das Kosumentenschutzgesetz bietet durch Min-
destvorschriften den Konsumenten Schutz vor der 
Gefahr unüberlegter Käufe oder Überschätzung 
der eigenen finanziellen Möglichkeiten und regelt 
in den §§ 18 bis 25 die Abzahlungsgeschäfte. 

Ein Abzahlungsgeschäft im Sinne des Konsumen-
tenschutzgesetzes ist dann möglich, wenn es sich 
bei dem Kauf um eine bewegliche körperliche 
Sache handelt, deren .ŀǊȊŀƘƭǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ϵ нрΦлллΣ-
- nicht übersteigt.  

Der Unternehmer übergibt diese Sache dem 
Verbraucher vor vollständiger Bezahlung und hat 
der Verbraucher das Entgelt in Form einer Anzah-
lung und mindestens zwei Teilzahlungen zu ent-
richten. 

Der Vertrag über das Abzahlungsgeschäft ist in 
einem Ratenbrief schriftlich festzuhalten.  

Es sind in diesem Ratenbrief die Namen und Ad-
ressen der Vertragsteile, die Ware, der Tag der 
Übergabe der Sache, der Barzahlungspreis, das 
Gesamtentgelt (also jener durch die Ratenzahlung 
höhere Preis), den effektiven Jahreszinssatz, die 
Höhe der Anzahlung sowie die Zahl, Höhe und 
Fälligkeit der Teilzahlungen anzugeben. 

Anzahlung: Spätestens bei Übergabe der Sache 
muss der Käufer einen Teil des Barzahlungsprei-
ǎŜǎ ŀƴȊŀƘƭŜƴΦ [ƛŜƎǘ ŘŜǊ .ŀǊȊŀƘƭǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ǳƴǘŜǊ ϵ 
220,--Σ ƎŜƴǸƎŜƴ мл tǊƻȊŜƴǘ !ƴȊŀƘƭǳƴƎΣ ǸōŜǊǎǘŜƛƎǘ 
ŜǊ ϵ ннлΣ--, müssen 20 Prozent Anzahlung geleis-
tet werden. Übergibt nun der Verkäufer dem 
Verbraucher die Sache, ohne die Mindestanzah-
lung erhalten zu haben, hat er später keinen An-
spruch mehr auf diesen Teil des Kaufpreises (also 
auf diese 10 bzw. 20 Prozent des Barzahlungsprei-
ses). 

Die Laufzeit von Ratengeschäften ist auf fünf Jah-
re ab Übergabe der Sache beschränkt. 

Ein Vorteil des Ratenkaufes besteht darin, dass 
sich der Anspruch auf Gewährleistung über die 
dafür vorgesehenen Fristen hinaus bis zur Fällig-
keit der letzten Teilzahlung verlängert. 

Eigentumsvorbehalt: 5ŜǊ IŅƴŘƭŜǊ ōŜƘŅƭǘ ǎƛŎƘ 
meist das Eigentum vor, das bedeutet, dass die 
Ware zwar dem Käufer übergeben wurde, aber 
bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 

Eigentum des Verkäufers bleibt. Der Käufer darf 
die Ware nutzen, aber nicht verkaufen, verpfän-
den oder verschenken.  

Mit dem Kauf einer Sache schließt der Konsument 
mit dem Unternehmer einen Vertrag. Nun wollen 
viele Unternehmer nur zu ihren Bedingungen mit 
den Kunden Verträge abschließen und verwenden 
Vertragsformulare, auf denen sie die Bedingun-
gen, zu denen sie bereit sind, ihre Ware zu ver-
kaufen, aufgedruckt haben. Diese werden als AGB 
ό!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ DŜǎŎƘŅŦǘǎōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴύ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 
Meist sind sie auf der Rückseite des Vertragsfor-
mulars in kleiner Schrift, schwer lesbar abge-
druckt und nicht zum Vorteil der Kunden formu-
liert. 

Damit die AGBs der Firma Gültigkeit erlangen, 
müssen sie zwischen den Vertragsparteien verein-
bart werden, wobei genügt, dass der Unterneh-
mer auf dem Formular erklärt, dass er nur zu sei-
nen AGB Verträge schließt und der Vertragspart-
ner die Möglichkeit hat, vom Inhalt der AGB 
Kenntnis zu erlangen. Da in den AGB einer Firma 
Bedingungen enthalten sein können, wie z.B. über 
Kündigungsmöglichkeiten, Einschränkung der 
Leistungspflicht oder der Haftung des Unterneh-
m e r s ,  i s t  e s  s e h r  w i c h t i g ,  d a s 
αYƭŜƛƴƎŜŘǊǳŎƪǘŜά (also die AGB) zu lesen.  

Sollten Sie als Konsument mit einigen Punkten 
der AGB nicht einverstanden sein, müssen Sie vor 
Abschluss des Vertrages mit dem Verkäufer ver-
handeln und mündlich Zugesagtes dem Vertrags-
text hinzufügen oder Nachteiliges streichen.  

Unterschreiben Sie erst den Vertrag, wenn auch 
Sie als Konsument mit den AGB zufrieden sind!  

Vertragsbestimmungen in AGB sind dann ungül-
tig, wenn sie unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Falles einen Teil gröblich benachteili-
gen und den Umständen nach damit nicht zu 
rechnen war. 

Das Konsumentenschutzgesetz sieht darüber hin-
aus einige Schutzvorschriften vor, um besonders 
schwere Fälle von Benachteiligung infolge Ver-
wendung der AGB zu vermeiden (§ 6 KSchG): 

ALLGEMEINE  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN    

Landesvertretung Pensionisten in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst  Burgenland - www.bgld.penspower.at 
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Der Unternehmer darf sich keine unangemessene 
Frist zur Vertragsannahme oder Vertragsableh-
nung ausbedingen, während der Verbraucher je-
denfalls an den Vertrag gebunden ist. 

Ein dem Verbraucher nach dem Gesetz zustehen-
des Zurückbehaltungsrecht darf nicht ausge-
schlossen oder eingeschränkt werden. 

Preisgleitklauseln όōŜƛ ±ŜǊǘǊŅƎŜƴ ǸōŜǊ [Ŝƛǎǘǳƴπ
gen, welche nicht unmittelbar nach Vertragsab-
schluss zu erbringen sind, sondern erst Monate 
später, wird versucht, Umstände zu berücksichti-
gen, die erst nach Vertragsabschluss eintreten, 
aber bedeutsam für die Preiskalkulation sind) 
werden nur unter folgenden Voraussetzungen 
erlaubt:  

a. die Vertragsklausel muss neben einer Preis-
erhöhung auch eine Preissenkung vorsehen, 

b. die für eine Preisänderung maßgebenden 
Umstände müssen im Vertrag umschrieben 
und sachlich gerechtfertigt sein, 

c. der Eintritt darf nicht vom Willen des Unter-
nehmers abhängen, 

d. die Leistung des Unternehmers muss erst 
zwei Monate (oder noch später) nach Ver-
tragsabschluss zu erbringen sein. 

Das Recht des Unternehmers, nachträglich einsei-
tig eine Leistungsänderung durchzuführen, kann 
nur dann gültig im Vertrag vorgesehen werden, 
wenn diese Klausel extra mit dem Konsumenten 
ausgehandelt wurde. 

Gewährleistungsausschlussklauseln sind unwirk-
sam. 

Das Zurückbehaltungsrecht (ist die Ware fehler-
haft, hat ein Konsument das Recht, den Kaufpreis 
einzubehalten bis der Mangel beseitigt ist) kann 
durch eine Vertragsklausel nicht ausgeschlossen 
werden. 

Eine Schadenersatzpflicht für Personenschäden 
kann durch Vertragsklauseln nicht ausgeschlossen 
oder eingeschränkt werden. Für andere Schäden 
ist ein Haftungsausschluss nur bei leichter Fahr-
lässigkeit möglich. 

Vereinbarungen über Verzugszinsen sind nur zu-
lässig, wenn der Verzugszinssatz maximal fünf 
Prozent pro Jahr höher ist als der vertragliche 
Zinssatz. 

Terminverlust: Bei Ratenzahlungsverzug kann ein 
Unternehmer Terminverlust nur dann geltend 
machen, wenn er seine Leistung erbracht hat, der 
Konsument mit mindestens einer Rate seit min-
destens sechs Wochen in Verzug ist und eine 
Mahnung des Terminverlustes mit Nachfristset-
zung von zwei Wochen erfolglos geblieben ist. 

Grundsätzlich kann das einmal abgeschlossene 
Geschäft einseitig nicht mehr rückgängig gemacht 
werden. 

§ 3 des KSchG gewährt dem Verbraucher unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Rücktrittsrecht.  

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung auf 
DǊǳƴŘ ǎƻ ƎŜƴŀƴƴǘŜǊ αŀƎƎǊŜǎǎƛǾŜǊά ±ŜǊƪŀǳŦǎǇǊŀƪǘƛπ
ken abgegeben, kann er seinen Rücktritt bis zum 
Zustandekommen des Vertrages oder danach bin-
nen einer Woche erklären. Die Frist beginnt mit 
Erhalt des Schriftstückes, das über das zustehen-
de Rücktrittsrecht belehrt und den Namen und 
die Anschrift des Unternehmens enthält. Die 
Rücktrittserklärung muss schriftlich binnen einer 
Woche ab Zustandekommen des Vertrages erklärt 
werden. Es genügt, wenn das Rücktrittschreiben 
am letzten Tag der Frist bei der Post aufgegeben 
wird.  

Das Rücktrittsrecht besteht dann, wenn der Kon-
sument den Vertrag weder in den Verkaufsräu-
men des Unternehmers, noch bei einem von die-
sem dafür auf einer Messe oder einem Markt be-
nützten Stand abgegeben hat (also zum Beispiel 
auf der Straße, bei einem ungebetenen Vertreter-
besuch in der Wohnung).  

Es besteht aber auch dann, wenn der Unterneh-
mer oder ein mit ihm zusammenwirkender Dritter 
den Konsumenten im Rahmen einer Werbefahrt, 
einer Ausflugsfahrt oder einer ähnlichen Veran-
ǎǘŀƭǘǳƴƎ όȊΦ.Φ ±ŜǊƪŀǳŦǎǇŀǊǘȅύ αƻŘŜǊ ŘǳǊŎƘ ǇŜǊǎǀƴπ
ƭƛŎƘŜǎΣ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ !ƴǎǇǊŜŎƘŜƴ ŀǳŦ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜά ƛƴ 
die vom Unternehmer für seine geschäftlichen 
Zwecke benützten Räume gebracht hat 
όDŜǎŎƘŅŦǘǎǊŅǳƳŜύΦ 

Zweck dieser Regelung ist, dass der Konsument 
die Chance haben soll, seinen Vertragswillen 
nochmals zu überdenken, da die Initiative zum  

RÜCKTRITTSRECHT    

Landesvertretung Pensionisten in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst  Niederösterreich - www.noe.penspower.at 
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Geschäftsabschluss nicht von ihm ausging 
όαŀƎƎǊŜǎǎƛǾŜά ±ŜǊƪŀǳŦǎǇǊŀƪǘƛƪύΦ 

Kein Rücktrittsrecht hingegen besteht: 

a. wenn der Konsument das Geschäft im Ge-
schäftslokal abgeschlossen hat (ohne dass 
er vorher auf der Straße angesprochen und 
in das Geschäftslokal gelockt wurde), 

b. wenn das Geschäft auf einem Messe- oder 
Marktstand abgeschlossen wurde, 

c. wenn der Konsument selbst die geschäftli-
che Verbindung mit dem Unternehmer oder 
dessen Beauftragten (z.B. Vertreter, Makler) 
zwecks Schließung dieses (bestimmten) Ver-
trages angebahnt hat (Beispiel: Sie rufen bei 
einer Versicherung an und ersuchen um Be-
such eines Versicherungsvertreters zum Ab-
schluss einer Haushaltsversicherung. Der 
Versicherungsvertreter kommt, Sie schlie-
ßen eine Haushaltsversicherung ab und zu-
sätzlich eine vom Versicherungsvertreter 
vorgeschlagene Rechtsschutzversicherung. 
Vom Vertrag über die Haushaltsversiche-
rung können Sie nicht zurücktreten, weil Sie 
das Geschäft selbst angebahnt haben (Sie 
haben den Versicherungsvertreter zu sich 
nach Hause gebeten). Vom Vertrag über die 
Rechtsschutzversicherung können Sie je-
doch zurücktreten, weil Sie im Zuge des Be-
suches des Versicherungsvertreters zu ei-
nem Vertragsabschluss veranlasst worden 
sind, den Sie ursprünglich nicht schließen 
wollten und der Vertragsabschluss nicht in 
dem vom Unternehmer für seine geschäftli-
chen Zwecke dauernd benutzten Räumen 
stattgefunden hat), 

d. bei Geschäften über geringfügige Leistun-
gen, die sofort zu erbringen sind, wenn sie 
üblicherweise von Unternehmern außerhalb 
ihrer Geschäftsräume geschlossen werden 
ǳƴŘ Řŀǎ ǾŜǊŜƛƴōŀǊǘŜ 9ƴǘƎŜƭǘ αϵ мрΣ--α ƴƛŎƘǘ 
übersteigt. 

Das Rücktrittsrecht nach § 3 KSchG ist für den 
Konsumenten kostenlos, es sind keine Stornoge-
bühren zu entrichten, es müssen keine Bearbei-
ǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ƻŘŜǊ ǎƻƴǎǘƛƎŜƴ α{ǘǊŀŦŜƴά ōŜȊŀƘƭǘ 
werden.  

Eine allfällig bereits erhaltene Ware und ein allfäl-
lig bezahlter Kaufpreis muss zurückgegeben wer-
den. 

Hat ein Konsument einen gültig geschlossenen 
Vertrag und kommt keines der gesetzlichen Rück-
trittsrechte zum Tragen, ist er auf das Entgegen-
kommen seines Vertragspartners angewiesen, 
wenn er diesen Vertrag auflösen möchte. Ist der 
Geschäftspartner mit der Rückabwicklung des 
Vertrages einverstanden, ist eine kostenfreie 
Rückabwicklung möglich.  

Meist stimmt der Geschäftspartner der Ver-
tragsauflösung nach Bezahlung einer Stornoge-
bühr zu. Diese ist eine Art pauschalierter Scha-
denersatz und beträgt in der Regel bis zu 30%  des 
Kaufpreises. 

Als Konsument bekommt man von einem Unter-
nehmen eine Ware. In der Regel ist diese Ware in 
Ordnung, es kann aber vorkommen, dass die 
übernommene Ware fehlerhaft ist. Wird die Ware 
geliefert und sind die Fehler sichtbar, ist der Kon-
sument nicht verpflichtet, die fehlerhafte Ware 
anzunehmen. Die Firma hat ein fehlerfreies Stück 
zu liefern. Mit einem eingeschriebenen Brief kann 
man eine mit einer Rücktrittsdrohung verbunde-
ne Nachfrist für die Lieferung der einwandfreien 
Ware setzen. Liefert die Firma nicht innerhalb der 
Nachfrist, ist das Geschäft beendet und der Kon-
sument nicht mehr an den Vertrag gebunden. 

Es gibt aber auch Mängel, die nicht sichtbar sind. 
Für diese Mängel muss ŘŜǊ ±ŜǊƪŅǳŦŜǊ DŜǿŅƘǊ 
leisten.  

Unter Gewährleistung wird eine verschuldensu-
nabhängige IŀŦǘǳƴƎ ŦǸǊ {ŀŎƘ- ǳƴŘ wŜŎƘǘǎƳŅƴƎŜƭΣ 
die zum Übergabe- bzw. Lieferzeitpunkt schon 
vorhanden sind, verstanden. 

Wer einem anderen eine Sache gegen Entgelt 
überlässt, haftet dafür, dass die Sache die bedun-
genen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigen-
schaften hat, dass sie seiner Beschreibung, einer 
Probe oder einem Muster entspricht und dass sie 

STORNIERUNG     

GEWÄHRLEISTUNG      
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seiner Beschreibung, einer Probe oder einem 
Muster entspricht und dass sie der Natur des Ge-
schäftes oder der getroffenen Verabredung ge-
mäß verwendet werden kann. Auch Werbever-
sprechen sind ausdrücklich zugesagte Eigenschaf-
ten.  

Wenn die Sache oder das Werk nicht die verein-
barten bzw. gewöhnlich vorausgesetzten Eigen-
schaften hat oder nicht den Werbeversprechen 
entspricht, liegt ein Mangel vor. 

Weist nun eine Ware Mängel auf, hat man vor-
rangig gegenüber dem Händler Anspruch auf Ver-
besserung (Reparatur) oder Austausch.  

Grundsätzlich kann man zwischen Verbesserung 
und Austausch wählen. Entstehen dem Unterneh-
men jedoch durch die Wahl des Konsumenten 
unverhältnismäßig hohe Kosten, kann dem Kon-
sumenten die kostengünstigere Variante angebo-
ten werden.  

Die Verbesserung oder der Austausch ist jeden-
falls in angemessener Frist und mit möglichst ge-
ringen Unannehmlichkeiten für den Verbraucher 
zu bewirken. 

Sollte sowohl die Verbesserung als auch der Aus-
tausch unmöglich oder für den Unternehmer mit 
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand ver-
bunden sein, hat der Konsument das Recht auf 
Preisminderung, oder, sofern es sich nicht um 
einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht 
auf Wandlung ό²ŀƴŘƭǳƴƎ ƘŜƛǖǘ !ǳŦƘŜōǳƴƎ ǳƴŘ 
Rückabwicklung des Kaufvertrages).  

Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Konsu-
menten jedoch nur das Recht auf Preisminderung 
zu. 

Verweigert der Unternehmer die Verbesserung 
oder den Austausch, oder nimmt er ihn nicht in 
angemessener Frist vor, besteht ebenfalls das 
Recht auf Preisminderung oder Wandlung. 

Die Höhe ŘŜǊ tǊŜƛǎƳƛƴŘŜǊǳƴƎ ƘŅƴƎǘ Ǿƻƴ ŘŜǊ !Ǌǘ 
und vom Umfang des Mangels ab. Sie soll eine 
angemessene Entschädigung für den Mangel her-
beiführen. Daher führen geringfügige Beschädi-
gungen nur zu einer geringfügigen Preisminde-
rung, größere Beschädigungen zu relativ höherer 
Preisminderung.  

Wurde der Kaufpreis noch nicht voll bezahlt, ist 
der Käufer berechtigt, den der Preisminderung 

entsprechenden Geldbetrag gleich vom restlichen 
Kaufpreis abzuziehen. Wurde der Kaufpreis je-
doch schon entrichtet, ist der Unternehmer ver-
pflichtet, die entsprechende Summe auszubezah-
len. Mit einer Gutschrift muss sich der Konsu-
ment nicht abfertigen lassen. 

Wird ein Mangel festgestellt, ist dies dem Unter-
nehmer sobald als möglich mitzuteilen. Entweder 
bringt man die Sache, wenn dies möglich ist, in 
das Geschäft, wo man sie gekauft hat, zur Verbes-
serung zurück oder reklamiert schriftlich. Es ist 
der Mangel genau zu beschreiben und der Unter-
nehmer unter Setzung einer angemessenen Frist 
zur Behebung des Mangels aufzufordern. 

Die notwendigen Kosten der Verbesserung oder 
des Austausches, insbesondere Versand-, Arbeits- 
und Materialkosten, ebenso die Wegkosten, hat 
der Unternehmer zu tragen. 

Die Verbesserung oder der Austausch der Sache 
hat an dem Ort, an dem die Sache übergeben 
worden ist, zu erfolgen. Hat der Unternehmer die 
Sache vertragsgemäß zur Wohnung des Käufers 
übersendet, so ist die Wohnung der Ort, wo die 
Sache zu verbessern oder auszutauschen ist. Ist 
die Sache sperrig, gewichtig oder durch Einbau 
unbeweglich geworden, ist ebenfalls der Standort 
der Sache der Verbesserungs- oder Austauschort. 

Eine leicht versendbare Ware ist auf Verlangen 
des Unternehmers diesem zuzusenden, jedoch 
auf Kosten und Gefahr des Unternehmers. 

Zur Gewährleistung verpflichtet ist immer der 
Vertragspartner des Konsumenten (nicht der 
Hersteller oder der Importeur!).  

War der Unternehmer nach dem Vertrag zur 
Montage verpflichtet, so haftet er auch für einen 
dabei durch sein unsachgemäßes Verhalten an 
der Sache verursachten Mangel.  

War die Sache zur Montage durch den Verbrau-
cher bestimmt und beruhte die unsachgemäße 
Montage auf einem Fehler der Montageanleitung, 
haftet ebenfalls der Unternehmer für den da-
ŘǳǊŎƘ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘǘŜƴ aŀƴƎŜƭ όα[ŜȄ LY9!άύΦ 

Gewährleistungsfrist: Die Gewährleistungsfrist 
beginnt mit dem Tag der Ablieferung der Sache.  

Für unbewegliche Sachen oder Arbeiten an oder 
Einbau in unbeweglichen Sachen beträgt die Ge-
währleistungsfrist drei Jahre.  

Landesvertretung Pensionisten in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst  Oberösterreich - www.ooe.penspower.at 



Seite 
7 

Beispiele für unbewegliche Sachen: Kauf einer 
Wohnung oder eines Hauses. Einbau neuer Fens-
ter. 

Für bewegliche Sachen beträgt die Gewährleis-
tungsfrist zwei Jahre.  

Beispiele für bewegliche Sachen: Auto, Fernse-
her, Kochtopf, etc. 

Sollte eine bewegliche oder unbewegliche Sache 
mit einem Mangel behaftet sein, sollte sich der 
Konsument schnellstens mit dem Unternehmer, 
bei dem er die Sache gekauft hat, in Verbindung 
setzen.  

Tritt ein Mangel innerhalb von sechs Monaten 
nach Übergabe auf, so wird vermutet, dass der 
Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war. Das 
bedeutet, dass der Unternehmer beweisen müss-
te, dass der Mangel erst nachträglich entstanden 
ist und er nicht dafür einzustehen hat.  

Tritt der Mangel erst nach sechs Monaten nach 
Übergabe auf, muss der Konsument beweisen, 
dass der Mangel bereits bei Übernahme der Sa-
che vorhanden war. 

Die Frist von drei Jahren bei unbeweglichen Sa-
chen und von zwei Jahren bei beweglichen Sa-
chen ist eine Fallfrist. Das heißt, dass vor Ablauf 
der Frist das Recht auf Gewährleistung bei Gericht 
geltend gemacht werden muss. 

Sollten also die Versuche, sich mit dem Unterneh-
mer gütlich zu einigen fehlschlagen, ist darauf zu 
achten, die zwei- bzw. dreijährige Frist (ab Über-
nahme der Sache) nicht zu versäumen. 

Eine allfällige Klausel in den AGB eines Unterneh-
mers, die eine kürzere Gewährleistungsfrist für 
neue Sachen vorsieht, ist für Konsumenten un-
wirksam.  

Bei Veräußerung gebrauchter beweglicher Sachen 
kann die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ver-
kürzt werden, sofern dies im Einzelnen ausgehan-
delt wird. Bei Kraftfahrzeugen ist eine solche Ver-
kürzung nur dann wirksam, wenn seit dem Tag 
der Erstzulassung mehr als ein Jahr verstrichen 
ist. 

Bei Kauf von Waren von Privatpersonen kann je-
doch ein Gewährleistungsausschluss vertraglich 
gültig vereinbart werden! 

 

Ein Unternehmer oder der Hersteller einer Ware 
kann sich gegenüber einem Verbraucher ver-
pflichten, für den Fall der Mangelhaftigkeit einer 
Sache diese zu verbessern, auszutauschen, den 
Kaufpreis zu erstatten oder sonst Abhilfe zu schaf-
fen.  

Es handelt sich dabei um eine Garantieerklärung, 
also eine freiwillige, verschuldensunabhängige 
Zusage, dass eine Sache oder ein Werk eine be-
stimmte Zeit jedenfalls die vereinbarten Eigen-
schaften behält. Da die Garantie freiwillig ge-
währt wird, kann sie an Bedingungen und Aufla-
gen geknüpft werden.  

Der Unternehmer hat auch auf die gesetzliche 
Gewährleistungspflicht des Übergebers und dar-
auf hinzuweisen, dass sie durch die Garantie nicht 
eingeschränkt wird. Die freiwillige Garantie be-
steht neben der gesetzlichen Gewährleistung 
und muss immer mehr Rechte, als die gesetzliche 
Gewährleistung bereits beinhaltet, enthalten. 

Während des Garantiezeitraumes ist es grund-
sätzlich irrelevant, wann ein allfälliger Mangel 
όŀƭǎƻ ǾƻǊ ƻŘŜǊ ŜǊǎǘ ƴŀŎƘ «ōŜǊƎŀōŜ ŘŜǊ ²ŀǊŜύ Ŝƴǘπ
standen ist. Bei der Gewährleistung muss der 
Mangel bereits bei Übergabe der Ware vorhan-
den sein. 

Bei der Garantie kann das Unternehmen die Län-
ge der Garantiefrist und den Umfang der Garantie 
selbst bestimmen. Meist ist die Garantiefrist län-
ger als die Gewährleistungsfrist. Bei der Gewähr-
leistung beträgt die Frist bei beweglichen Sachen 
zwei Jahre, bei unbeweglichen Sachen drei Jahre. 

Garantieerklärungen müssen auf Wunsch des 
Verbrauchers schriftlich oder auf dauerhaften Da-
tenträgern übermittelt werden. 

Die §§ 5c bis 5i KSchG gelten für Verträge, die 
ausschließlich über ein Fernkommunikationsmit-
tel abgeschlossen werden, wenn sich der Unter-
nehmer eines für den Fernabsatz organisierten 
Vertriebssystem bedient  (und zwar normalerwei-
se, nicht nur ausnahmsweise einmal telefonisch 

GARANTIE      

VERTRAGSABSCHLÜSSE  
IM FERNABSATZ       
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oder per E-Mail). Zu den Fernkommunikations-
mitteln zählen Drucksachen mit oder ohne An-
schrift, Kataloge, Pressewerbungen mit Bestell-
schein, vorgefertigte Standardbriefe, Ferngesprä-
che mit Personen oder Automaten als Gesprächs-
partner, Hörfunk, Bildtelefon, Telekopie, Tele-
shopping, Internetverträge, Bestellhotlines, sowie 
öffentlich zugängliche elektronische Medien, die 
eine individuelle Kommunikation ermöglichen, 
wie etwa die elektronische Post. 

Bevor der Verbraucher seine Vertragserklärung 
abgibt (also in der Regel eine Bestellung), muss er 
über folgende Informationen verfügen: 

a. Name (Firma) und ladungsfähige Anschrift 
des Unternehmers, 

b. Die wesentlichen Eigenschaften der Ware 
oder Dienstleistung, 

c. Den Preis der Ware oder Dienstleistung ein-
schließlich aller Steuern, 

d. Allfällige Lieferkosten, 

e. Die Einzelheiten der Zahlung und der Liefe-
rung oder Erfüllung, 

f. Das Bestehen eines Rücktrittsrechts (wenn 
es besteht), 

g. Die Kosten für den Einsatz des Fernkommu-
nikationsmittels, sofern sie nicht nach dem 
Grundtarif berechnete werden (z.B. bei 
Mehrwertnummern), 

h. Die Gültigkeitsdauer des Angebots oder des 
Preises, sowie 

i. Die Mindestlaufzeit des Vertrages, wenn 
dieser eine dauernde oder wiederkehrende 
Leistung zum Inhalt hat. 

Diese Informationen müssen dem Verbraucher 
klar und verständlich ς in an das jeweilige Fern-
kommunikationsmittel angepasster Art ς erteilt 
werden. Der geschäftliche Zweck muss unzwei-
deutig erkennbar sein. 

Die Punkte a) bis f) müssen, wenn sie dem 
Verbraucher nicht bereits vor Vertragsabschluss 
schriftlich erteilt wurden, rechtzeitig während der 
Erfüllung des Vertrages, spätestens zum Zeitpunkt 
der Lieferung schriftlich, oder auf einem verfüg-
baren dauerhaften Datenträger, bestätigt wer-
den. 

Bei telefonischem Vertragsabschluss ist jeden-
falls der Name oder die Firma des Unternehmers 
und der geschäftliche Zweck des Gesprächs zu 
Beginn des Gespräches klar und verständlich of-
fenzulegen. 

Folgende weiteren Informationen müssen dem 
Verbraucher rechtzeitig schriftlich, oder auf ei-
nem für den Verbraucher verfügbaren dauerhaf-
ten Datenträger, erteilt werden: 

a. Informationen über die Bedingungen und 
die Einzelheiten der Ausübung des Rück-
trittsrechts, 

b. Die geographische Anschrift der Niederlas-
sung des Unternehmers, bei der der 
Verbraucher allfällige Beanstandungen vor-
bringen kann, 

c. Informationen über den Kundendienst und 
die geltenden Garantiebedingungen sowie 

d. Bei unbestimmter oder mehr als einjähriger 
Vertragsdauer die Kündigungsbedingungen. 

Dem Verbraucher steht ein außerordentliches 
Rücktrittsrecht zu. Dieses kann ohne Angabe von 
Gründen ausgeübt werden und soll den Verbrau-
cher vor unüberlegten Bestellungen schützen. 

Die Rücktrittsfrist beträgt bei Lieferung von Wa-
ren ab dem Tag des Einlangens beim Verbraucher 
sieben Werktage, wobei der Samstag nicht als 
Werktag zählt. 

Die Rücktrittsfrist beträgt bei Dienstleistungen 
ebenfalls sieben Werktage, wobei jedoch die Frist 
bereits mit dem Tag des Vertragsabschlusses zu 
laufen beginnt!  

Bei Dienstleistungen, mit deren Ausführung inner-
halb von sieben Werktagen ab Vertragsabschluss 
vereinbarungsgemäß begonnen wird, hat der 
Verbraucher kein Rücktrittsrecht! 

Informiert der Unternehmer den Konsumenten 
nicht über sein Rücktrittsrecht, beträgt die Rück-
trittsfrist für Waren drei Monate ab Erhalt der 
Ware und bei Dienstleistungen drei Monate ab 
Vertragsabschluss. Holt der Unternehmer wäh-
rend dieser drei Monate die Information über das 
Rücktrittsrecht nach, beginnt mit dem Zeitpunkt 
der Übermittlung der Information die Siebentage-
frist zu laufen. 
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Kein Rücktrittsrecht besteht bei Verträgen über 

a. Dienstleistungen, mit deren Ausführung 
dem Konsumenten gegenüber vereinba-
rungsgemäß innerhalb von sieben Werkta-
gen ab Vertragsabschluss begonnen wird, 

b. Waren oder Dienstleistungen, auf deren 
Preis durch die Entwicklung der Sätze auf 
den Finanzmärkten der Unternehmer kei-
nen Einfluss hat, 

c. Waren, die nach Kundenspezifikationen an-
gefertigt werden; Waren, die eindeutig auf 
die persönlichen Bedürfnisse des Konsu-
menten zugeschnitten sind; Waren, die auf 
Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind; Waren, die 
schnell verderben können; Waren, deren 
Verfallsdatum überschritten würde, 

d. Vom Konsumenten entsiegelte Audio- oder 
Videoaufzeichnungen oder Software, 

e. Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte mit 
Ausnahme von Verträgen über periodische 
Druckschriften, 

f. Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, 

g. H a u s l i e f e r u n g e n  o d e r  F r e i z e i t -
Dienstleistungen. 

Beispielsweise besteht kein Rücktrittsrecht für 
Buchungen von Flügen, Pauschalreisen, Theater-
karten, Lieferung vom Pizzaservice oder ähnlichen 
Servicediensten, Inanspruchnahme von Mehr-
wertnummern. 

Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, 
muss der Unternehmer die Bestellung des Konsu-
menten binnen 30 Tagen ausführen. Ist der Un-
ternehmer nicht in der Lage, die Bestellung zu er-
füllen, weil die Ware oder Dienstleistung nicht 
verfügbar ist, muss er dies unverzüglich dem Kon-
sumenten mitteilen und bereits geleistete Zahlun-
gen erstatten.  

Auch wenn der Unternehmer die Bestellung des 
Konsumenten nicht annimmt, hat er bereits ge-
leistete Zahlungen zu erstatten. 

Tritt der Konsument innerhalb der Rücktrittsfrist 
vom Vertrag zurück, hat Zug um Zug 

a. der Unternehmer dem Konsumenten die 
von diesem geleisteten Zahlungen zu erstat-
ten und den vom Verbraucher auf die Sache 

gemachten notwendigen und nützlichen 
Aufwand zu ersetzen und 

b. der Verbraucher die empfangenen Leistun-
gen zurückzustellen und dem Unternehmer 
ein angemessenes Entgelt für die Benüt-
zung, einschließlich einer Entschädigung für 
eine damit verbundene Minderung des ge-
meinen Wertes der Leistung, zu bezahlen. 
Übernimmt der Konsument nur die Leistun-
gen (also ohne Nutzung), ist das für sich al-
lein nicht als Wertminderung anzusehen, 

c. An Kosten dürfen dem Konsumenten nur 
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 
auferlegt werden, wenn dies die Parteien 
vereinbart haben. 

Unternehmer, die Gewinnzusagen oder andere 
vergleichbare Mitteilungen an bestimmte Konsu-
menten senden und durch die Gestaltung dieser 
Zusendungen den Eindruck erwecken, dass der 
Konsument einen bestimmten Preis gewonnen 
habe, haben dem Konsumenten diesen Preis zu 
leisten, er kann auch gerichtlich eingefordert wer-
den. 

Durch § 57 der Novelle zur Gewerbeordnung, 
BGBl. I Nr. 42/2008, wurde es für Konsumenten 
ƭŜƛŎƘǘŜǊΣ ōŜƛ !ǳǎŦƭǳƎǎŦŀƘǊǘŜƴ Ȋǳ αƎŜƳǸǘƭƛŎƘŜƴ .Ŝƛπ
ǎŀƳƳŜƴǎŜƛƴ ōŜƛ {ǇŜƛǎ ǳƴŘ ¢Ǌŀƴƪά ǎŀƳǘ DŜǿƛƴƴπ
ǸōŜǊƎŀōŜ ƴƛŎƘǘ αǸōŜǊ ŘŜƴ ¢ƛǎŎƘ ƎŜȊƻƎŜƴά Ȋǳ ǿŜǊπ
den. 

1.. Eine Einladung zu einer Werbeveranstaltung 
darf keine Geschenke oder Preise verspre-
ŎƘŜƴ όȊΦ.Φ αƎŀǊŀƴǘƛŜǊǘŜǊ DŜǿƛƴƴ Ǿƻƴ ϵ 
2.500,--αύΦ 

2.. Auf der Einladung muss der Name (die Fir-
ma) des Unternehmers mit einer ladungsfä-
higen Anschrift (ein Postfach allein ist zu 
wenig) ersichtlich sein. (Vorsicht bei auslän-
discher Firmenadresse: Die Rechtsdurchset-
zung ist dadurch schwieriger). 

3.. Der Zeitpunkt und der Ort der Veranstal-
tung müssen angegeben sein. 

4.. Die angebotenen Waren und Dienstleistun-
gen müssen beschrieben werden. Im Fall 
der Bewerbung von Reisen, den Namen (die 

WERBEVERANSTALTUNGEN  
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Firma) sowie den Standort des Reiseveran-
stalters. 

5.. Es muss darauf hingewiesen werden, dass 
bei der Veranstaltung vor Ort keine Bestel-
lungen entgegengenommen werden dürfen 
und auf das Verbot des Barverkaufes im 
Rahmen der Veranstaltung. 

6.. Findet die Veranstaltung in Österreich statt, 
muss sie bei der Bezirksverwaltungsbehörde 
angemeldet werden. Die ordnungsgemäße 
Anmeldung muss sechs Wochen vor der 
Veranstaltung vorliegen. (Durch Auslands-
fahrten umgehen Firmen die strengen ös-
terreichischen Vorschriften! 

7.. Die Präsentation folgender Produkte ist in 
Österreich grundsätzlich verboten: Nah-
rungsergänzungsmittel, Giften, Arzneimit-
teln, Heilbehelfen, Uhren aus Edelmetall, 
Gold- und Platinwaren, Juwelen und Edel-
steinen, Waffen und Munition, pyrotechni-
sche Artikeln, kosmetische Mitteln, Grab-
steinen und Grabdenkmälern und deren 
Zubehör sowie Kränzen und sonstigem Grä-
berschmuck. 

8.. Sollte man doch etwas bei diesen Präsenta-
tionen gekauft haben: 

 Nach dem KSchG besteht ein gesetzliches 
 Rücktrittsrecht von einer Woche ab 

 Vertragsabschluss. Das Unternehmen muss 
 eine schriftliche Information ausgehändigt 
 haben, die zumindest den Namen und die 
 Anschrift des Unternehmens, (Firma) die 
 zur Identifizierung des Vertrags notwen-
 digen Angaben und die Belehrung  über das 
 Rücktrittsrecht enthält.  
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ZUR PERSON  
Mag. Luise Gerstendorfer, 
Juristin der LV Pensionisten und 
des Landesvorstandes der 
GÖD Niederösterreich. 
 

Im Aktivstand Rechtspflegerin, JURA-Studium 
ŀƴ ŘŜǊ ¦bL ²ƛŜƴ Ƴƛǘ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ α½ƛǾƛƭǊŜŎƘǘάΦ  

Als Mitglied der Landesleitung Pensionisten  
GÖD-NÖ hält sie für Gewerkschaftsmitglieder 
jeweils donnerstags im Büro des Landesvorstan-
des NÖ kostenlose Sprechstunden in zivilrecht-
lichen Angelegenheiten.  

омлл {ǘΦtǀƭǘŜƴ Wǳƭƛǳǎ-Raab-Promenade 27/II,  

Tel.: 02742/ 351 616-25  

E-Mail: jur@goednoe.at  

Mag. Luise GERSTENDORFER 
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